
GEMEINDE UTTWIL

A. WASSERTARIF zuzüglich 2,6 % MWSt

gültig ab 1. Oktober 2010

1. Konsumpreis
Der Konsumpreis beträgt je m3 Wasserverbrauch Fr. 1.50

2. Grundgebühren pro Jahr
je Liegenschaft oder Anschluss

a) Dauerbezüger mit Wohnsitz oder Geschäftsniederlassuno in
Uttwil und einem Taoesmaximum von höchstens 15 m3

Grundtaxe (inkl. erster Wasserzähler) Fr. 250.00
Taxe für jeden weiteren Zähler Fr. 80.00

b) Andere Bezüger (Ferienhäuser, etc.) mit einem
Tagesmaximum von höchstens 15 m3

Grundtaxe (inkl. erster Wasserzähler) Fr. 300.00
Taxe für jeden weiteren Zähler Fr. 80.00

c) Grossbezüger (Spitzenverbraucher) mit einem höchsten
TagesbezuQ von mehr als 15 m3

Grundtaxe (inkl. erster Wasserzähler)
Taxe für jeden weiteren Zähler

Grundpreis für die höchste Tagesbezugsmenge
(wobei die ersten 15 m3 frei sind)

3. Besondere Bezugsverhältnisse
Für Wasserbezüge ab Hydranten oder provisorische Anschlüsse ist eine
Umtriebsentschädigung sowie der Konsumpreis zu entrichten.

Die Hvdranten dürfen nur mit schriftlicher Bewjlligung des Werkes benutzt werden.

B. ABWASSERGEBÜHRENTARIF zuzüglich 8,1 % MWSt

gültig ab 1. Oktober 2016

1. Mengengebühr
Die Mengengebühr beträgt je m3 Wasserverbrauch Fr. 2.90

Für stark verschmutztes gewerbliches oder industrielles Abwasser wird die Gebühr
aufgrund des Verschmutzungsgrades duch den Gewichtungsfaktor erhöht.

2. Grundgebühren pro Jahr
je Liegenschaft oder Anschluss Fr. 150.00

Für Campingplätze ist eine Grundgebühr zu entrichten
pro Standplatz (Wohnwagen/Mobilheim) und pro 6 Zeltplätze von Fr. 75.00
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